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Für weitere Informationen steht Ihnen 
Steffi Dziolloß gerne zur Verfügung: 
Telefon:	03 45/5 65 20 64 
Telefax:	03 45/5 65 23 17 
E-Mail:	Steffi.Dziolloss@mz-web.de

Generalvertreter
Nielsen I
PMS PrintMedien-Service GmbH 
Stefan Saal 
Mexikoring 19 
22297 Hamburg 
Telefon:	0 40/6 39 08 40 
Telefax:	0 40/63 90 84 44 
E-Mail:	info@pms-tz.de

Nielsen II
w & p Medienservice GmbH 
Wolfgang Wölfel 
Wacholderstraße 20 
40489 Düsseldorf 
Telefon:	02 03/74 00 47 
Telefax:	02 03/74 65 56 
E-Mail:	info@wup-medienservice.de

Nielsen IIIa
Tageszeitung Marketing Service 
Dieter Leikauf 
Ferdinand-Porsche-Ring 8 
63110 Rodgau 
Telefon:	0 61 06/6 60 18-0 
Telefax:	0 61 06/6 60 18-66 
E-Mail:	info@tmsservice.de

Nielsen IIIb
Bischofberger & Schaible GmbH 
Medienpartner 
Steffen Bischofberger 
Birkenwaldstraße 42 b 
70191 Stuttgart 
Telefon:	07 11/25 94 34-3 
Telefax:	07 11/25 94 34-44 
E-Mail:	mail@bischofberger.net

Nielsen IV
Schaible MedienPartner GmbH 
Martin Schaible 
Stievestraße 16 
80638 München 
Telefon:	0 89/17 30 07-0 
Telefax:	0 89/17 30 07-70 
E-Mail:	mail@schaible.net

Nielsen V/VI/VII
TSB Tageszeitungs-Service Berlin GmbH 
Ralf Fügert, Dr. Werner Heise 
Giesensdorfer Str. 29 
12207 Berlin 
Telefon:	0 30/7 73 00 60 
Telefax:	0 30/77 30 06 20 
E-Mail:	kontakt@verlagsbuero-tsb.de
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften

1.	 „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Ver-
trag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder 
sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zwecke der Verbreitung.

2.	 Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss 
abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen ein-
geräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres nach Erscheinen der ersten Anzeige ab-
zuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und 
veröffentlicht wird.

3.	 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer  2 
genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen 
abzurufen.

4.	 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat 
der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen 
dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu 
erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich 
des Verlages beruht.

5.	 Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Textmillimeterzeilen dem Preis entsprechend 
in Anzeigenmillimeter umgerechnet.

 
6.	 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten 

Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht 
werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor 
Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn ein Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen 
ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der aus-
drücklichen Vereinbarung bedarf.

7.	 Textteilanzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere 
Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzei-
gen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich 
gemacht

.
8.	 Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge — auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Ab-

schlusses — und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form 
nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn 
deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffent-
lichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Service-Centern, 

Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst 
nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch For-
mat oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift 
erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines 
Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9.	 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der 
Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 
Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für 
den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten.

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollstän-
digem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatz-
anzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt 
der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige 
erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rück-
gängigmachung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, 
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind — auch bei telefonischer 
Auftragserteilung — ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leis-
tung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für 
die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und gro-
be Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. 
Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt 
unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht 
für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten 
die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis 
zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen — außer bei 
nicht offensichtlichen Mängeln — innerhalb von 4 Wochen nach Eingang von Rechnung und 
Beleg geltend gemacht werden.

11.	 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Ver-
antwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt 
alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten 
Frist mitgeteilt werden.

12.	Sind keine besonderen Größenvorschriften angegeben, so wird die nach Art der Anzeige 
übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.



Geschäfts-
bedingungen

13.	Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 
14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der 
Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern 
nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige 
Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

14.	Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berech-
net. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages 
bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. 
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses, das Erscheinen weiterer 
Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszah-
lung des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu 
machen.

15.	Belegversand siehe „Zusätzliche Geschäftsbedingungen“, Punkt h).

16.	Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte 
oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der 
Auftraggeber zu tragen.

17.	 Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch 
auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten An-
zeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durch-
schnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte 
(bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des 
vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur 
Preisminderung berechtigender Mangel, wenn sie 

	 bei einer Auflage bis zu	   50.000	 Exemplaren 20 v. H., 
	 bei einer Auflage bis zu	 100.000	 Exemplaren 15 v. H.,
	 bei einer Auflage bis zu	 500.000	 Exemplaren 10 v. H.,
	 bei einer Auflage über	 500.000	 Exemplaren   5 v. H. beträgt.
	 Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der 

Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, 
dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18.	Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der 
Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf 
Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Zif-
fernanzeigen werden 4 Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die innerhalb dieser Frist nicht abge-
holt werden, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu ver-
pflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, 
die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. 

Briefe, die das zulässige Format DIN A4 (Gewicht 50 g) überschreiten sowie Waren-, Bücher-, 
Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht 
entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann jedoch ausnahmsweise für 
den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten 
übernimmt. 

	 Ansprüche wegen Verlust oder Verzögerung bei der Aushändigung sind ausgeschlossen. 
Zuschriften auf Ziffernanzeigen werden nur bearbeitet, wenn der Absender von außen erkenn-
bar ist. Der Verlag behält sich vor, bei Stückzahlen ab 10 Zuschriften von dem Absender eine 
Weiterleitungsgebühr auf der Basis des jeweils gültigen Posttarifs zu berechnen.

19.	Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. 
Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages. 

20.	Erfüllungsort ist Halle. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichem Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der 
Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht 
werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der 
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nichtkaufleuten, zum Zeit-
punkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als 
Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a)	 Der Auftraggeber erkennt mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages die Allgemeinen und 
Zusätzlichen Geschäftsbedingungen sowie die Preisliste des Verlages an.

b)	 Der Auftraggeber steht für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur 
Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen ein; dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag 
von Ansprüchen Dritter freizustellen. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich 
der Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche 
Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des 
jeweils gültigen Anzeigentarifs.

c)	 Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche 
Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er vom Auftraggeber irregeführt oder getäuscht wird. 
Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen, Termin- und Ausgabenänderungen, Textkorrekturen 
und Abbestellungen übernimmt der Verlag für Übermittlungsfehler keine Haftung. Platzierungs-
vorgaben sind nicht verbindlich. Die Zusicherung bestimmter Eigenschaften ist nur wirksam, 
wenn sie schriftlich erfolgt.



d)	 Sind etwaige Mängel der Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden diese erst 
beim Druckvorgang sichtbar, so hat der Werbungtreibende bei ungenügendem Abdruck keine 
Ansprüche.

e)	 Digitale Druckunterlagen werden nur nach schriftlicher Auftragserteilung bearbeitet. Die Doku-
mentangaben müssen im Auftrag enthalten sein bzw. müssen vor Druckunterlagenübermittlung 
der Anzeigenabteilung vorliegen. Dem Anzeigenauftrag muss eine Kopie bzw. ein Ausdruck der 
Anzeige beigefügt sein. Entdeckt der Verlag auf einer ihm überstellten Datei Computerviren, 
wird diese Datei gelöscht, ohne dass der Kunde hieraus Ansprüche geltend machen könnte. 
Der Verlag sendet auf Wunsch an den Kunden bzw. der Agentur einen Korrekturabzug der im 
Verlag auf Papier ausgedruckten digital übermittelten Druckvorlage zur Überprüfung. Scheitert 
die Telefaxübertragung wegen technischer oder organisatorischer Probleme, ist der Verlag zu 
einer Übermittlung des Korrekturabzuges auf anderem Wege nicht verpflichtet. Erhält der Ver-
lag keine Fehlermeldung bis Anzeigenschluss, gilt der Korrekturabzug als vom Kunden gebilligt. 
Ansprüche des Kunden auf Preisminderung, Schadenersatz o. ä. wegen später gerügter Mängel 
sind ausgeschlossen. Eine Speicherung der digitalisierten Anzeigendruckvorlagen über den 
Abschluss des Anzeigenauftrags hinaus erfolgt nicht. Der Datensatz wird danach vom Verlag 
gelöscht. Nicht zuzuordnende Anzeigendaten werden nach 4 Wochen gelöscht. 

f)	 Der Verlag behält sich vor, Zusatzfarben durch den Übereinanderdruck aus den Skalenfarben 
zu erzeugen. Dabei werden die Richtlinien der Farbhersteller berücksichtigt. Daraus resultie-
rende Farbabweichungen führen nicht zu Ersatzansprüchen.

g)	 Bei erfolgter Lieferung von Probeabzügen können Korrekturen nur vorgenommen werden, wenn 
diese innerhalb der Anzeigenschlusstermine mitgeteilt werden.

h)	 Anzeigenbelege werden — entsprechend einheitlicher Richtlinien des Verlages — nur auf Anfor-
derung geliefert. Soweit möglich werden Fließtext-, Systemanzeigen und gestaltete Schwarz-
Weiß-Anzeigen als Beleg ausgedruckt (Inhalt, Größe und Gestaltung entsprechen dem Abdruck 
in der Zeitung) und zusammen mit der Rechnung zugesandt. Bei Belegung der Gesamtausga-
ben, der Regionalausgaben sowie bei Kombinationsbelegungen wird nur ein Beleg verschickt. 
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche 
Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

i)	 Bei Änderungen der Preisliste treten die neuen Bedingungen auch für laufende Aufträge sofort 
in Kraft, wenn nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen wurde. Dies gilt gegen-
über Nicht-Kaufleuten nicht bei Aufträgen, die innerhalb von vier Monaten nach Vertragsab-
schluss abgewickelt werden sollen.

j)	 Bei Anzeigenabschlüssen ab 150.000 mm behält sich der Verlag individuelle Anzeigenpreisbe-
rechnungen vor.

k)	 Für Anzeigen in Sonderveröffentlichungen und Verlagsbeilagen können je nach Art und Erschei-
nungsweise besondere Anzeigenpreise und Anzeigenschlusstermine festgelegt werden.

l)	 Im Falle höherer Gewalt oder bei Störung des Arbeitsfriedens erlischt jede Verpflichtung zur 
Erfüllung von Aufträgen und Leistung von Schadensersatz.

m)	 Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen 
und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. 

n)	 Anzeigen und Beilagen von Handel, Handwerk und Gewerbe aus dem Verbreitungsgebiet wer-
den zu Ortspreisen berechnet. Bei Auftragserteilung über Werbungsmittler erfolgt die Annah-
me und Berechnung zu den jeweiligen Grundpreisen.

o)	 Bei Fließsatzanzeigen behält sich der Verlag sinnentsprechende Abkürzungen vor.

p)	 Bei Wiederholungsanzeigen muss der Auftraggeber die Richtigkeit seiner Anzeige sofort nach 
Erscheinen überprüfen. Der Verlag erkennt Zahlungsminderung oder Ersatzansprüche nicht an, 
wenn bei Wiederholungen der gleiche Fehler unterläuft, ohne dass nach der Veröffentlichung 
eine sofortige Richtigstellung seitens des Auftraggebers erfolgt ist. Sonstige Beanstandungen 
sind, sofern es sich um offensichtliche Mängel handelt, innerhalb von 4 Wochen nach Rech-
nungslegung zu erheben.

q)	 Die gewerbliche Verwertung von Zuschriften auf Anzeigen durch Dritte ist nicht gestattet.

r)	 Vervielfältigte Druckunterlagen sowie montagefähige Papiervorlagen (z. B. Fotopapier) stehen 
dem Verlag mit Auftragserteilung zur freien Verfügung und unterliegen nicht der Aufbewah-
rungspflicht für Druckunterlagen.

s)	 Ein Konzernrabatt wird nur bei privatwirtschaftlich organisierten Zusammenschlüssen gewährt, 
bei denen das abhängige Unternehmen mehrheitlich im Besitz der Obergesellschaft ist. Keine 
Anwendung findet er z. B. beim Zusammenschluss verschiedener selbstständiger hoheitlicher 
Organisationen oder bei Zusammenschlüssen, bei denen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts beteiligt sind.

t)	 Der Verlag ist berechtigt, in der Zeitung erscheinende Anzeigen auch im Internet zu veröf-
fentlichen bzw. veröffentlichen zu lassen. Soweit technisch und betrieblich möglich, werden 
Anzeigen automatisch für 7 Tage im Online-Dienst des Verlages veröffentlicht. 

u)	 Der Verlag speichert im Rahmen der Geschäftsbeziehungen bekannt gewordene Daten, die 
gemäß Bundesdatenschutzgesetz zu keinen anderen Zwecken als zu den Vertragszwecken ver-
wendet werden.
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Anzeigen/Prospektbeilagen
•Print in Kombination mit elektronischen Medien
•Werbeberatung & Medienplanung
•Druckunterlagenherstellung und -distribution
•Online: Mediaberatung und Produktion
•City-TV: Mediaberatung, Spotproduktion

Steffi Dziolloß
Telefon: 03 45/5 65 20 64    E-Mail: steffi.dziolloss@mz-web.de

MZZ — Mitteldeutsche Zeitungszustell-Gesellschaft mbH
•Resthaushaltsabdeckung
•Direktzustellung von Printerzeugnissen, Massenpost und Warenproben
•addressierte Zustellung von Katalogen, Zeitschriften u. ä.
•Brief- und Paketzustellung für gewerbliche und private Kunden

Frank Krischok
Telefon: 03 45/5 65 24 47    E-Mail: frank.krischok@mz-web.de 	 www.mz-web.de/mzz

mz-web GmbH
•Nachrichten und Serviceangebote
•Bannerwerbung
•Online-Anzeigenmarkt
•Crossmediale Angebote

Steffen Seifert
Telefon: 03 45/5 65 50 06    E-Mail: werbung@mz-web.de	 www.mz-web.de

TIM Ticket GmbH
•Kartenvorverkauf für regionale und bundesweite Veranstaltungen 

in allen ServiceCentern der MZ, über die Ticket-Hotline und im Internet 
unter www.tim-ticket.de

Ticket-Hotline
Telefon: 03 45/2 02 97 71    E-Mail: service@tim-ticket.de	 www-tim-ticket.de

Druck- und Kopiercenter
•Drucken und Kopieren im Format A 4 und A 3 — Satz und Layout
•Kammheftung, Ringheftung und Laminieren

Telefon: 03 45/5 65 14 88    E-Mail: docucenter@mz-web.de        www.mz-web.de/digitaldruck

Druckerei
•Druck im Rotationsoffsetverfahren (Coldset im rheinischen Format)
•Herstellung von Zeitungen und Anzeigenblättern — Satz und Layout
•Druck im Rotationsoffsetverfahren (Coldset und Heatset im Berliner Format)
•Herstellung von Zeitungen, Anzeigenblättern, Prospekten, Magazinen u. ä. 

inkl. Beschnitt und Drahtheften — Satz und Layout

Elke Gießmann
Telefon: 03 45/5 65 14 14    E-Mail: elke.giessmann@mz-web.de	 www.aroprint.de

MZ Dialog GmbH — Call-Center
•Telefonische Akquisition und Kundenbetreuung
•Zufriedenheitschecks und Beschwerdemanagement
•Terminvereinbarungen
•Adressqualifizierung, Umfragen und Marktforschung

Ewa Redel
Telefon: 03 45/5 65 24 53    E-Mail: ewa.redel@mz-web.de	 www.mz-dialog.de

MZ Satz GmbH
•Herstellung von Printmedien aller Art
•Scannen von Vorlagen
•Webdesign und Werbebanner
•Bildbearbeitung

Thomas Lasch
Telefon: 03 45/5 65 13 66    E-Mail: service@mz-satz.de	 www.mz-satz.de

AHA! Alles Halle
•kostenloses Stadtmagazin für Halle und Umgebung
•interessante Themen und Berichte
•umfangreicher Terminteil für Veranstaltungen, Kino, Konzerte, Theater u. v. m.
•Werbeberatung/Anzeigenverkauf

Michael Schiedewitz
Telefon: 03 45/5 65 23 55    E-Mail: michael.schiedewitz@mz-web.de	 www.aha-alleshalle.de
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Nielsen IIIa
Tageszeitung Marketing Service 
Dieter Leikauf 
Ferdinand-Porsche-Ring 8 
63110 Rodgau 
Telefon:	 0 61 06/6 60 18-0 
Telefax:	 0 61 06/6 60 18-66 
E-Mail:	 info@tmsservice.de

Nielsen IIIb
Bischofberger & Schaible GmbH 
Medienpartner 
Steffen Bischofberger 
Birkenwaldstraße 42 b 
70191 Stuttgart 
Telefon:	 07 11/25 94 34-3 
Telefax:	 07 11/25 94 34-44 
E-Mail:	 mail@bischofberger.net

Nielsen IV
Schaible MedienPartner GmbH 
Martin Schaible 
Stievestraße 16 
80638 München 
Telefon:	 0 89/17 30 07-0 
Telefax:	 0 89/17 30 07-70 
E-Mail:	 mail@schaible.net

Nielsen V/VI/VII
TSB Tageszeitungs-Service Berlin GmbH 
Ralf Fügert, Dr. Werner Heise 
Giesensdorfer Str. 29 
12207 Berlin 
Telefon:	 0 30/7 73 00 60 
Telefax:	 0 30/77 30 06 20 
E-Mail:	 kontakt@verlagsbuero-tsb.de




